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Kindergarten und Primar-
schule Oberwil 
Einschulung auf August 2005 

Betrifft alle Kinder, deren Geburts-
datum zwischen dem 1. Mai 2000 
und dem 30. April 2001 liegt: 
Im August können diese Kinder ins 
freiwillige erste Kindergartenjahr ein-
treten. Deren Eltern erhalten Mitte 
Januar persönlich eine Mitteilung mit 
dem Anmeldeformular. 

Betrifft alle Kinder, deren Geburts-
datum zwischen dem 1. Mai 1999 
und dem 30. April 2000 liegt: 
Gemäss Bildungsgesetz § 7 beginnt 
die Schulpflicht bereits mit einem 
Kindergartenjahr vor dem Primar-
schuleintritt und dauert 10 Jahre. 
Demnach müssen alle Kinder mit dem 
oben genannten Geburtsdatum ab 15. 
August 2005 einen vom Kanton aner-
kannten Kindergarten besuchen. Die-
jenigen Kinder, die bereits einen öf-
fentlichen Kindergarten in Oberwil 
besuchen, gelten als angemeldet. Alle 
Eltern, deren Kinder noch nicht den 
öffentlichen Kindergarten in Oberwil 
besuchen, erhalten persönlich eine 
Mitteilung mit der Anmeldung. 

Betrifft alle Kinder, deren Geburts-
datum zwischen dem 1. Mai 1998 
und dem 30. April 1999 liegt: 

Aufs Schuljahr 2005/2006 werden 
diese Kinder in die Primarschule ein-
treten. Deren Eltern erhalten Mitte 
Januar persönlich eine Mitteilung mit 
dem Anmeldeformular. 

Es werden Klassen in den Schulhäu-
sern Hüslimatt, Thomasgarten und 
Wehrlin gebildet. Zudem führen wir 
eine Einführungsklasse (Kleinklasse 
A), in der der Lehrstoff des ersten 
Schuljahres über zwei Jahre verteilt 
unterrichtet wird. 

Gibt es Gründe, die dafür sprechen, 
dass die Einschulung Ihres Kindes zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen 
soll, braucht es einen Antrag an die 

Schulleitung. Das entsprechende For-
mular können Sie auf dem Sekretariat 
oder bei der Kindergartenlehrperson 
beziehen.  

Überdurchschnittlich begabte und ent-
wickelte Kinder, die nach dem 
30.04.1999 geboren sind, können auf 
Gesuch der Eltern und mit der Emp-
fehlung der Kindergartenlehrperson 
oder mit einer Abklärung durch den 
Schulpsychologischen Dienst vor dem 
gesetzlichen Alter in die Schule aufge-
nommen werden, sofern die Einwilli-
gung der Schulleitung vorliegt. 

Auch Kinder, die anderweitig einge-
schult werden (z. B. Privatschule, 
Heimaufenthalt), müssen mit dem For-
mular gemeldet werden. Wir möchten 
Sie in diesem Zusammenhang darauf 
aufmerksam machen, dass es Sache 
der Erziehungsberechtigten ist, abzu-
klären, ob die in Frage kommende 
Privatschule über eine Betriebsbewil-
ligung des Standortkantons verfügt. 

Die genaue Klassenzuteilung erhalten 
Sie Mitte Mai. Falls Sie bezüglich der 
Einschulung Ihres Kindes unsicher 
sind, wird Sie die Kindergartenlehr-
person gerne beraten. 

Füllen Sie das Formular bitte auf 
jeden Fall aus, unabhängig von der 
Entscheidung betreffend Einschu-
lungsart, und senden Sie es bis zum 
27. Januar 2005 an folgende Adresse: 

Sekretariat Kindergarten und Pri-
marschule, Thomasgartenschulhaus,
4104 Oberwil 
Sollten Sie noch nicht im Besitze einer 
Anmeldung sein oder noch weitere 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
vormittags an das Schulsekretariat, 
Tel. 061 405 42 86. 
 


